
3. Beiblatt Beib~att zur Parlamentskorrespondenz 22. März 1952. 

Di e Naohzahlung der Besatzungskosten .• 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Bezugnehmend auf eine am 196 März d.J~ eingebrachte Anfrage 

teilt Bundesminister für Finanzen Dr. K~ mit z folgendes mit: 

"In Beantwortung der Anfrage d8~ Abg. Dr. Pittermann und'laenossen 

vom 19. dlM., betreffend die Nachzahlung der Besatzungskosten, möchte ich 

einlei tend bemerken, daS die zi tiorte: Äußerung tJeines Amtsvorgängers 

Dr. Margaretha in der 15. Sitzung·des Nationalrates vom 14. Dezember 1951 

"angesiohts dieses Umstandes möclte ich schon jetzt betonen, daß ioh dem 

Versuche, diese niohtgedeckten Mehrausgaben 1951 bei der Festsetzung einer 

Allokation für 1952 einzubeziehen, mit aller Energie entgegentreten werde" 

offenbar mitaverstanden worden ist. 

Die von Dr.Margaretha erwähnten niohtgedeckten Mehrausgaben 1951 

bezogen aoh auf tUe Mehrausgaban der Besatzungsmächte, welche- sich trotz der 

Naohzah1un~en 1949und 1950 Und der P1afonderhöhung um 33.Millionen Schilling 

im Jahre 1951 ergeben hatten. Dro.Margaretha versprach, sich dem Versuch der 

Aliiierten, diese nichtgedeckten Mahrausgaben.des Jahres 1951 bei einer Fest,. 

setzung des Plafondbetra;;es für 1952 einzubeziehen; mit aller Energie zu wie 

dersetzen. Mein Ministerium hat dieses Versprechen eingehal ten, indem es mit­

Unterstützung des Bundeska.nzleramtes alle erford~rlichen Schritte unterna.hm,um 

die beabsichtigt gewesene Festsetzung eines Allokationsbetrages von 

110 Millionen Schilling pro Elament herabzusetzen und weitergehende Erleioh= 

terungen zu erreichen. Der Alliierte Rat ist auf das Verlan..;ennaoh weiter= 

gehenden Erleichterun~~n dGr Besatzungslast nicht eingegangen und hat mit 

Beschluß vom 18" Feber 1952'die Allokationen für das Jahr 1952 in derselben 
15~ . 

Höhe wie im Vorjahr, mit' Millionen Schilling festgesezt. ' 

Nach Artikel 1 des Kontrollabkolllßlens vom 28, Juni 1946 hat die 

österreichische Regierung und alle untergeordneten österreichischen Behörden 

die W:eisungan der Alliidrten Komrr:ission zu befolgen_ Es besteht daher keine 

Möglichkeit, sich den VBrpflichtungen, die ein soloher Besohlul des Alliierten 

Rates Österreich auferlegt, zu e~tziehen, es sei denn, daß der BeschluJ duroh 

den Alliertl3n Rat selbst abgeändert würde e 

Aus dem gleichGn Grund mußte d.ie vom Alliiertan Rat für das Jahr 

1951 für ÖsterrGich verfügte Erhöhung a.er Besatzungskosten um 33 Millionen 

Schilling hingenommen werden. Zahlun~Gn aus dieser Kr~diterhöhung wurden an 
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die Alliierte~ iücht gG,lleistet, sondern die Mittel wurden im Jahr 1951 zur 

Begleichung von fälligen Lohnv~rpfliohtunGen für "Zivilanrestellte der Be:; 

satzungsmächte, zur Zahlung von Mieten an die Inhaber beschlagnahmter Liegen= 

schaften und Wohnungen und zur Zahlung von Rechnun~en für an die Besatzungs= 

~acht erbrachte Leistungen verwendet. 

Was die verfassungsmäßige Genehmigung der Mehrausgaba von 33 Milli= 

onen Schilling und den in diesem Zusammenhang (~rwähnten Artikel 51 Aba.2 

der Bundesverfassung anlangt, so stelle ioh fest, daß es sich nioht um eine 

im Bundesfinanzgesetz nicht vorge$shene, neue Ausgabe handelt,für die der 

Finanzminis~er.vor Vollzug die verfassungsmäßige Genehmigung des National= 

rates einzuholen hat p sondoarn bIo! um die quantitative ~berschreitung eines 

gesetzlich genehmigten Kredites (Kap. 26 Tit. "Besa~zungskosten"). Derartige 

Q.uantitative Vberschreitungen bedürfen vor ihrem Vollzug gern. Artikel 6 

Ziff. XII das Verwaltungsentlastungsgesetzes vom 21. Juli 1947 (BGB1 .. Nr.277) 

bloß der Zustimmung des .BundesmJ..nisters für Finanzen, df3r über derartige 

Vbarschrmitungen dem National~at periodisch zu berichten hat. Diesen Bericht 

werde ich dem Hohen Haus in Kürze vorlegen." 

-.-.-.-.-
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